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GOZ & BEMA

Nach Auffassung der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereini-
gung (KZBV) sind die Vertrags-

partner des BEL II nicht befugt, Regelungen 
zu treffen, die die Auftragserteilung an das 
Labor betreffen und dem Vertragszahnarzt 
bestimmte Mitteilungspflichten auferlegen. 
Vor diesem Hintergrund konnte die KZBV 
zu der Regelung in § 1 Abs. 3 der Einlei-
tenden Bestimmungen zum BEL II das Be-
nehmen nicht herstellen. Hiernach wäre 

der Vertragszahnarzt unter anderem gehal-
ten, die im Heil- und Kostenplan ausgewie-
senen Befundnummern mitzuteilen. 
Den Softwareherstellern von zahnärzt-
lichen Praxisverwaltungssystemen wurde 
am 09.05.2014 durch die KZBV entspre-
chend mitgeteilt, dass eine softwaretech-
nische Umsetzung der Übertragung von 
Festzuschuss-Befundnummern im Rah-
men der PVS-gestützten Auftragserteilung 
(Ausdruck „Laborauftrag“) keinesfalls vor-

zunehmen ist. Dies dürfe auch nicht ins Er-
messen der Zahnärzte gestellt werden. 
Hingegen steht einer Übermittlung des 
Versichertenstatus (GKV) (gemeint ist hier 
nur die Unterscheidung GKV-/PKV-Patient, 
nicht die Unterscheidung nach M/F/R) 
und gegebenenfalls einer Beschränkung 
auf die Regelleistung (z. B. in Härtefällen) 
nichts entgegen. Wir bitten um Beachtung.

Karsten Geist 

Die GOZ-Frage des Monats

Zuzahlung bei Kassenpatienten

In vielen Berliner Praxen ist es üblich, dass gesetzlich versicherte Patienten, die eine über die durch die GKV bestimmte Grundver-
sorgung hinausgehende höherwertige Füllung erhalten möchten, die lakonische Aussage bekommen: „Dafür nehmen wir 50 Euro 
Zuzahlung.“ Das klingt einfach und praktikabel. Eine Privatrechnung, die solchen Vorgaben  entspricht, ist jedoch gegenstandslos 

und muss vom Patienten nicht beglichen werden.
Für einen AOK-Versicherten in Berlin bedeuten derzeit 50 Euro Zuzahlung bei einer zweiflächigen Kompositrestauration in Adhäsivtech-
nik, dass die Leistung nach Geb.-Nr. 2080 GOZ mit einem Steigerungssatz von 2,7722 berechnet werden müsste. Die durchschnittlich 
schwierige, zeitaufwändige und/oder umständliche Leistung ist jedoch nach § 5 GOZ nur mit einem Steigerungssatz von 2,3 zu bewer-
ten. Von Abrechnungsprogrammen vorgefertigte Steigerungssatzbegründungen – vom starken Speichelfluss über eingeschränkte Mun-
döffnung, erschwerte Retensionsgewinnung bis zum Würgereiz – helfen da nicht weiter. Bemessungskriterium kann selbstverständlich 
ebenso wenig die Zugehörigkeit zu einer gesetzlichen Krankenkasse sein.
Und die vier Stellen hinter dem Komma? Der Steigerungssatz soll, wenn er höher als 2,3 angesetzt wird, eine vergleichsweise schwierige-
re, zeitaufwändigere oder umständlichere Leistung widerspiegeln, was in der Rechnung in Form der Begründung auch darzustellen ist. Ein 
Steigerungssatz von 2,3001 wäre bereits begründungspflichtig. Wie aber wollte man eine Steigerungssatzerhöhung von einem Zehntau-
sendstel verständlich und nachvollziehbar für den zahlungspflichtigen Patienten begründen, wenn sich eine solche Steigerungssatzerhö-

hung im Preis noch nicht einmal im Cent-Bereich bemerkbar macht? Bei Steigerungs-
sätzen mehr als zwei Stellen nach dem Komma anzugeben, ergibt schlicht und einfach 
keinen Sinn. Dies sollten die Verwender von Kalkulationstools der Abrechnungssoftware 
bedenken. Es wird vielmehr offenbar, dass hier nicht die Bemessungskriterien des § 5 
GOZ berücksichtigt wurden. Das bedeutet aber, dass eine solche Rechnung nicht den 
Bestimmungen der GOZ entspricht und daher gemäß § 10 Abs. 1 GOZ die Vergütung 
auch nicht zur Zahlung fällig wird.

Immer für Sie da: Ihr GOZ Referat der Zahnärztekammer Berlin
Daniel Urbschat, Susanne Wandrey und Dr. Helmut Kesler

Wir beantworten gern auch Ihre GOZ Frage: 
E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 -213, -248
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BEL II 

Keine Übermittlung von Festzuschuss-Befundnummern 
bei Auftragserteilung des Zahnarztes an den Zahntechniker


